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Lehrgangsart Dauer Leistung Preis

ADNR-Wiederholungslehrgang 2 Tage ohne Ü/F*) 240,00

mit Ü/F**) 270,00

ADNR-Basislehrgang 5 Tage ohne Ü/F*) 420,00

mit Ü/F**) 540,00

UKW-Sprechfunklehrgang 3 Tage ohne Ü/F*) 250,00

mit Ü/F**) 340,00

Schiffsführerlehrgang 5 Tage
+

2 Tage

ohne Ü/F*) 610,00

mit Ü/F**) 790,00

*) ohne Ü/F = ohne Übernachtung und Frühstück 
**) mit Ü/F = mit Übernachtung und Frühstück

1. Die Ausbildung im ADNR ist durch die Richtlinie 8.2.2.3., ab Ausgabe 2003 geregelt, d.h.

� Die Teilnahme an der theoretischen und praktischen Ausbildung ist die zwingende Vorausset-
zung für die Zulassung zur Prüfung.

� Auffrischungs- bzw. Wiederholungslehrgänge sind mindestens nach 5 Jahren erforderlich. 
Wird die Zeit überschritten, ist der Sachkundigenschein ungültig.

� Pro Ausbildungstag werden 8 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten unterrichtet.

2. Die Ausbildung im UKW-Sprechfunk bereitet auf eine 3-teilige Prüfung durch die FVT in Schö-
nebeck vor:

� Pro Ausbildungstag werden 8 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten unterrichtet.

3. Die Schiffsführerausbildung bereitet auf die Prüfung vor der WSD Ost in Magdeburg vor:

� Pro Ausbildungstag werden 8 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten unterrichtet.

U. Ehrlich Schönebeck, den 01.01.2008


